Um das Befahren der Anlage auf ein Minimum einzuschränken, wurde 1997 die Aufstellung von Toren beschlossen. Der Sinn der Anschaffung wird durch diese Ordnung unterstrichen.





Ordnung


zum Fahren und Parken mit Kfz. in der Kleingartenanlage





Abschnitt 1: Fahren





1.�
Entsprechend den Aufgaben einer Kleingartenanlage ist das Befahren mit Kfz. auf ein Mindestmaß zu beschränken. Auf den Wegen darf nur so lange gehalten werden, wie es zum Be- und Entladen unabdingbar notwendig ist.�
�
2.�
Während der Ruhezeiten sind An- und Abfahrten nur im Notfall durchzuführen.�
�
3.�
Innerhalb der Anlage ist grundsätzlich Schrittempo zu fahren.�
�
4.�
Bei stark durchnäßten Wegen ist vom Befahren der Anlage abzusehen.�
�
5.�
Alle Pächter sind angehalten, Baustofftransporte und andere Transporte, nur mit Fahr�zeugen unter 2,8 Tonnen Gesamtgewicht durchzuführen.�
�
6.�
Baustofftransporte und andere Transporte über 2,8 Tonnen sind rechtzeitig beim Vor�stand anzumelden. Sie können bei schlechtem Wegezustand untersagt werden.�
�
7.�
Für Schäden, die das Befahren verursacht, haftet der betreffende bzw. auftraggebende Pächter!�
�
8.�
Die Tore werden mit einer Schließanlage mit Sicherungskarte ausgestattet. Pächter, die keinen Parkplatz innerhalb der Anlage zur Verfügung haben, erhalten keinen Torschlüssel.�
�
9.�
Um allen Pächtern den An- und Abtransport zu Beginn und Ende der Gartensaison zu ermöglichen, werden im Frühjahr an zwei Wochenenden und im Herbst an zwei Wochen�enden jeweils zwischen 08.00 und 20.00 Uhr die Tore unverschlossen sein. Die Termine werden in den Schaukästen und in der Verbandszeit�schrift zur Kenntnis gegeben.�
�
10.�
Außerhalb dieser Termine kann der Schlüssel kostenlos ausgeliehen werden. Dies wird an drei Stellen möglich sein:


	( Vorstandsbüro


	( Dauerbewohner 1


	( Dauerbewohner 2


Namen und Parzellennummern der Schlüssel-Verantwortlichen werden im Schaukasten veröffentlicht. Bei der Ausleihe ist eine Kaution von 50,- DM zu hinterlegen. Die maxi�male Ausleihdauer beträgt hierbei in den Sommermonaten (01.04. - 30.09.) 3 Tage, in den übrigen Monaten 1 Woche. Bei Überschreitung dieser Frist werden 5,- DM pro Tag von der Kaution einbehalten. Wird der Schlüssel nach 4 Wochen nicht zurückgebracht, ist die Erneuerung der gesamten Schließanlage zu bezahlen.�
�
11.�
Der Inhaber bzw. Leihnehmer eines Schlüssels ist verpflichtet, das Tor nur zur Ein- und Ausfahrt des Kfz. aufzuschließen und es sofort wieder zu verschließen, damit ein zwi�schenzeitlich mögliches Befahren durch Unbefugte verhindert wird.�
�
12.�
Bei Vermietung des Vereinshauses wird dem Mieter bzw. den Nutzern 1 Schlüssel für das betreffende Tor gegen Kaution von 50,- DM für 3 Tage ausgehändigt. Er wird darauf hingewiesen, daß nur der An- und Abtransport von Speisen und Getränken und derglei�chen mit Kfz. zu realisieren ist. Ständiges Hin- und Her�fahren innerhalb der Anlage ist dem Mieter und seinen Gästen nicht gestattet.�
�
�
Abschnitt 2: Parken





1�
In der Anlage wurden 3 Parkplätze mit insgesamt 43 Stellplätzen festgelegt.


Nr. 01 - 18	an der Paul-König-Straße	Parkkarte Farbe violett


Nr. 19 - 26	an der Eiche			Parkkarte Farbe orange


Nr. 27 - 44 	auf dem Vereinsplatz		Parkkarte Farbe rot


An anderen Stellen innerhalb der Anlage ist das Parken verboten!�
�
2.�
Die Vergabe der Parkplätze erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Bedarfsermittlung.�
�
3.�
Die Stellplätze werden vermietet. Die Jahrespacht beträgt derzeit 60,- DM. Änderungen werden mit dem Finanzplan beschlossen.�
�
4.�
Im abgestellten Kfz. ist die Parkkarte deutlich sichtbar zu hinterlegen.�
�
5.�
Der Standort des Kfz. ist durch die Numerierung auf der Parkkarte und dem Plan, der als Anlage zu dieser Ordnung erarbeitet wurde, ersichtlich.�
�
6.�
Auf den Parkplätzen Eiche und Vereinsplatz erfolgt keine Markierung durch aus dem Bodenniveau herausragende Gegenstände wie Pfähle oder Ketten.�
�
7.�
Auf den Stellplätzen und in der gesamten Anlage ist das Waschen von Kfz. und die Durchführung von Reparaturarbeiten grundsätzlich verboten (ausgenommen sind Kleinst�reparaturen, wie das Wechseln von Glühlampen)!�
�
8.�
Jeder Nutzer eines Stellplatzes ist für die Sauberhaltung seines Stellplatzes selbst verant�wortlich!�
�
9.�
Die Parkplätze innerhalb der Anlage sind auf dem kürzesten Weg anzufahren. Um dies zu gewährleisten, erhält jedes Tor ein anderes Schloß.�
�
10.�
Die Pächter der Stellplätze Eiche bzw. Vereinsplatz erhalten durch den Vorstand 1 Schlüssel für die betreffende Einfahrt auf das Gelände der Anlage. Durch diesen ist der ordentliche Verschluß der Tore gewährleistet. Die Kosten für einen Schlüssel betragen derzeit 20,- DM.�
�
11.�
Mieter des Vereinshauses erhalten keinen Parkplatz innerhalb der Anlage. Sie werden auf Parkmöglichkeiten in der Gleisschleife der Straßenbahn verwiesen.�
�
12.�
Mitglieder unseres Vereins, die nicht zugleich Pächter eines Parkplatzes in der Anlage sind, werden ebenfalls auf die Parkplätze in der Gleisschleife der Straßenbahn verwiesen. Dies trifft auch auf Gäste von Mitgliedern zu.�
�
13.�
Bei Vereinsfesten können die Parkplätze innerhalb der Anlage für die Dauer der Vorberei�tung und Durchführung dieser Feste gesperrt werden. Eine Rückerstattung von Anteilen des Pachtzinses für diese Zeiträume ist nicht vorgesehen. 


Gleiches gilt bei größeren Baumaßnahmen, wenn Material gelagert oder Baufahrzeuge abge�stellt werden müssen.�
�
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Kolonie Hügel und Ebene e.V.


Parzelle 60 (Vereinshaus) --- Tiefenberger Straße 10-23c --- 11111 Atlantis�
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